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Verordnung über die Festlegung der abweichenden allgemeinen Zulassungsfristen  
für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung, für facheinschlägige 
Studien ergänzende Bachelorstudien für das Lehramt Sekundarstufe 
(Berufsbildung), für den Hochschullehrgang Schulassistenz und für den 
Hochschullehrgang Schulbibliothekar für das Studienjahr 2024/25 
 
Gemäß § 51 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 HG ist das Rektorat nach Anhörung des Hochschulkollegiums 
berechtigt, ua. für Hochschullehrgänge, für facheinschlägige Studien ergänzende 
Bachelorstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) und für Studien, für die 
besondere Eignungsverfahren vorgesehen sind, eine abweichende Regelung für die allgemeine 
Zulassungsfrist zu treffen.  
Mit Beschluss des Rektorats nach Anhörung des Hochschulkollegiums wird verordnet: 
 

§ 1 Festlegung der abweichenden allgemeinen Zulassungsfristen für das Bachelorstudium 
Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung, für facheinschlägige Studien ergänzende 
Bachelorstudien für das Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung), für den Hochschullehrgang 
Schulassistenz und für den Hochschullehrgang Schulbibliothekar für das Studienjahr 
2024/25  

 
(1) Die allgemeine Zulassungsfrist für das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe 

Berufsbildung und für facheinschlägige Studien ergänzende Bachelorstudien für das 
Lehramt Sekundarstufe (Berufsbildung) an der Pädagogischen Hochschule Tirol endet 
am 20.9.2024 für das Wintersemester 2024/25 bzw. am 05.02.2025 für das 
Sommersemester 2025. 

 
(2) Die allgemeine Zulassungsfrist für den Hochschullehrgang Schulassistenz und für den 

Hochschullehrgang Schulbibliothekar an der Pädagogischen Hochschule Tirol endet am 
31.10.2024 für das Wintersemester 2024/25 bzw. am 05.02.2025 für das 
Sommersemester 2025. 

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 05.09.2024 in Kraft. 
 
 

Für das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Tirol 
Mag. Dr. Regine Mathies, BEd 

Rektorin 
Innsbruck, 05.09.2024 


